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Gemeindevorstand Nentershausen, Burgstr. 2, 36214 Nentershausen
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Sachbearbeiter 
Herr Lehn/Pro
Aktenzeichen: 
-IV- 680 - 010
(  Verwaltung: 
06627/9202-17

(      Fax: 

06627/920220

(  Bauhof:
  
 06627/915464
E-Mail: gemeinde@nentershausen.de
Internet: http://www.nentershausen.de

Nentershausen,
20. Dezember 2011 

Amtliche Bekanntmachung

Räum- und Streupflicht im Winter

Winterdienst auf den gemeindlichen Straßen

Nach den Vorschriften der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Nentershausen sind die Grundstückseigentümer bzw. die ihnen gleichgestellten Nutzungsberechtigten verpflichtet, bei Schneefall die Geh- und Überwege vor ihren Grundstücken von Schnee zu räumen und Eisglätte mit abstumpfenden oder auftauenden Mitteln (z. B. Salz, Splitt oder Sand) zu bestreuen. 

Die Räum- und Streupflicht gilt täglich in der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Der Gemeinde verbleibt die Verpflichtung zur Räumung der Fahrbahnen der gemeindlichen Straßen, wobei im gesamten Gemeindegebiet nur ein eingeschränkter Winterdienst gilt! 

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung hat die Gemeinde einen Räum- und Streudienst für besonders gefährliche Straßen (Steilstrecken, Einmündungen, Hauptverkehrsstraßen) eingerichtet, die nacheinander nach ihrer Verkehrsbedeutung geräumt und abgestreut werden. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die wichtigen Verkehrswege nicht gleichzeitig geräumt und nicht alle Gemeindestraßen im Räum- und Streuplan aufgenommen werden können. Auch ist es leider unvermeidbar, dass bereits freigemachte Grundstückszufahrten wieder zugeschoben werden. Außerdem kann sich der Räum- und Streudienst aus technischen Gründen verzögern und im Einzelfall sogar ausfallen. Wir bitten hierfür um Verständnis und Beachtung dieser Bekanntmachung. 

Hilmes 

(Bürgermeister)
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Sparkasse Nentershausen BLZ 532 500 00, Kto. 80 000 240

Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Nentershausen, Weißenhasel, Süß, Bauhaus, Dens und Mönchhosbach.
Geschäftszeiten: Mo - Mi 7.30 - 12.30 Uhr / 13.15 - 16.30 Uhr, Do 7.30 - 12.30 Uhr / 13.15 - 17.30 Uhr, Fr
7.30 - 13.00 Uhr
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